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am 10. märz 1906 meldete die deutsche 
gasglühlicht-anstalt das Warenzeichen 
Osram  beim  kaiserlichen Patentamt  an. 
der name ist ein kunstwort, gebildet aus 
den namen der beiden  für glühfäden ver-
wendeten metalle Osmium und Wolfram. 

adolf deißmann, seit 1908 Professor für 
das neue testament an der Berliner Uni-
versität, hielt am 15. Oktober 1930 seine 
antrittsrede als rektor des akademischen 
Jahres 1930/31. im Zuge einer kritischen 
Übersicht der lage seines Faches sagte er: 
„Völlig unkenntlich aber werden die Um -
risse der urchristlichen Wirklichkeit, wenn 
sich dieser abendländische doktrinarismus 
noch verbindet mit einer ausdrucksweise, 
die an die stelle der volkstümlichen, von 
der Urgemeinde selbst geschaffenen plas-
tisch treuherzigen Wortbilder die immer 
nur einer kleinen Verschwörung von Zun-
genrednern verständliche schulsprache der 
jeweiligen modephilosophie setzt. Unter 
den Osramlampen dieser akademischen 
autoritäten verspürt das neue testament 
fröstelnd sein exil.“

Wie Friedrich Wilhelm graf jetzt in ei -
nem rezensionsaufsatz erläutert („nur we -
nig licht aus Ost-Berlin. Über adolf deiß-
mann und die wissenschaftliche the ologie, 
am Beispiel eines sammelbandes“, theo-
logische rundschau, Bd. 87, Heft 2, 2022 / 
mohr siebeck), ist mit der modephiloso-
phie martin Heidegger gemeint, von dem 
sich deißmanns marburger kollege rudolf 
Bultmann anregen ließ. die Wirkung von 
Bultmanns methode stellt sich nach deiß-
manns darlegungen als verschwörungs-
theoretisch zu entzauberndes Pseudo-
Pfingstwunder dar. graf nimmt daran an -
stoß, dass keiner der autoren des von ihm 
rezensierten, von den Berliner theologie-
professoren Cilliers Breytenbach und 
Christoph markschies 2019 herausgegebe-
nen, die Beiträge einer Berliner akademie-
tagung von 2013 versammelnden Bandes 
„die Widerlichkeit“ der „rationalitätskriti-
schen, evident gegenaufklärerischen Bild-
sprache“ der rektoratsrede erkannt habe.

dem tagungsband im handelsüblichen 
Umfang von 320 seiten widmet graf eine 
kritische abhandlung von sage und schrei-
be 77 seiten mit 354 Fußnoten.  kritik wird 
hier Performancekunst nach art  von mari-
na abramović oder Frank Castorf: durch 
erschöpfend gründliche interpretationen 
führt der münchner theologe vor, was die 
meisten autoren des Bandes nach seinem 
vernichtenden Urteil versäumt ha ben. 

seiner deutung des glühlampenbilds 
hätte graf den Hinweis auf den markenna-
men als eigene giftige Zutat hinzufügen 
können. die namenlose glühlampe hätte 
zu heimelig geklungen; erst der traditions-
los erfundene, aus der reklame unentrinn-
bar geläufige, ganz moderne eigenname 
lässt die stimmung des schreibstubenidylls 
ins Unheimliche kippen. literaturhistori-
ker dürfen notieren, dass das einnähen ei -
nes markenetiketts, wie es die Popliteraten 
der Jahrtausendwende zur mar kierung ih -
rer Ästhetik der abkühlung nutzten, sieb-
zig Jahre zuvor der denunziation einer 
lesenslehre der kälte dienen konnte. Bei 
Osramlicht ausgedacht: deißmann charak-
terisierte die exegese der Bultmann-schule 
als warenförmiges Produkt. Wie konnte er  
im talar der höchsten universitären Würde 
über akademische au toritäten herziehen? 
er glaubte, dass er auch in förmlicher rede 
noch so volkstümlich und treuherzig 
sprach wie in seiner Vorstellung die Predi-
ger der Urgemeinde; den überlieferungs-
kritischen grundgedanken seines konkur-
renten Bultmann tat er als markenzeichen 
professoraler selbstvergötzung ab. 

„Hat deißmann keine schreibtischlam-
pe besessen und nur deshalb vom mysti-
schen Halbdunkel intuitiv erschauter exe-
getischer einsicht geschwärmt? erleuchte-
ten ihn schreibtischkerzen?“ grafs sarkas-
tische rhetorische Fragen nehmen deiß-
manns volkskundlichen, modern gesagt: 
alltagsgeschichtlichen ansatz beim Wort. 
Zwischen ihm und Bultmann war strittig, 
ob man Paulus verstehen kann, indem man 
sich durch nachgeholte an schauung in sei-
ne lebensumstände versetzt. Bultmann 
spottete 1926 in seiner rezension von 
deißmanns Paulus-Buch darüber, was der 
„Orientfahrer“ auf seine „reiseeindrücke“ 
gab. am schreibtisch hätte der autor im 
Zweifel mehr gesehen; „konfusion“ sei 
„die Folge der Verachtung begrifflicher 
arbeit“. Wenn graf nun in Bultmanns stil 
das Buch der deißmann-ausleger abfer-
tigt, so leitet ihn bei der aufzählung über-
sehener Quellen und kontexte der Ver-
dacht, dass in der Berliner theologie im -
mer noch dieselbe Verachtung kultiviert 
werde, die  graf bei deißmann auch dort 
durchschlagen sieht, wo er „die teilnahme 
am christlichen gottesdienst zur Bedin-
gung der möglichkeit gelingender christen-
tumhistorischer erkenntnis“ erklärt habe.

den titel von grafs aufsatz, der auf 
deißmanns bekanntestes Buch anspielt, 
kann man übersetzen in die Botschaft: Ber-
lin ist noch nicht vollständig elektrifiziert, 
es werden zwischen dom und akademie 
noch zu viele kerzen angesteckt. Zur ra -
tionalitätssicherung spielt graf den tÜV-
Prüfer: mangels „jeglicher Qualitätskon -
trolle durch externe gutachter“ habe der 
von Breytenbach und markschies verant-
wortete Band „die etablierten akademi-
schen din-normen unterlaufen können“ – 
ein Fall für „das Bundesamt für akademi-
schen Verbraucherschutz und lesemittelsi-
cherheit“. PatriCk BaHners

Zur Ehre der 
Glühlampe

ein rezensionsaufsatz von 
Friedrich Wilhelm graf

kommunikation ist das zentrale me -
dium der Wissenschaft. dieses diktum 
des emeritierten Würzburger staats-
rechtslehrers Helmuth schulze-Fielitz 
gilt ganz besonders für sein eigenes 
Fach, die Wissenschaft des öffentlichen 
rechts. dessen zentrale Fachgesell-
schaft, die Vereinigung der deutschen 
staatsrechtslehrer, feiert in diesen tagen 
in Bremen ihren hundertsten geburts-
tag. 43 Professoren waren 1922 der ein-
ladung Heinrich triepels zur Berliner 
gründungstagung gefolgt, bei der „neu-
konstituierung“ 1949 in Heidelberg wa -
ren es 52. Heute zählt die Fachgesell-
schaft rund 800 mitglieder, und „der 
Organisationsgrad unter den nicht ent-
pflichteten Professoren in deutschland 
dürfte sehr nahe bei 100 Prozent liegen“, 
so schulze-Fielitz, seit Jahrzehnten auf-
merksamer teilnehmender Beobachter 
seines Faches, in einer wissenschaftsso-
ziologischen studie, die er einem mit 
spannung erwarteten, von ihm mithe-
rausgegebenen, als kritische selbsthisto-
risierung annoncierten Band der staats-
rechtslehrervereinigung bereits im Früh-
jahr vorausgeschickt hat („Die Wissen-
schaftskultur der Staatsrechtslehrer“. 
mohr siebeck, tübingen 2022. 230 s., 
geb., 29,–  €).

detailgenau und meinungsfreudig 
schildert schulze-Fielitz die Beratungs-
verfahren und aufnahmerituale einer 
Fachgesellschaft, in der „die aufwertung 
der Verfassungsrechtswissenschaft“ im 
kreis der juristischen disziplinen „infol-
ge des erhöhten ranges von Verfassung 
und Verfassungsgerichtsbarkeit“  das  
„exklusive selbstverständnis der mitglie-
der“ stabilisiert. dabei rekonstruiert der 
autor die meist informellen strukturen 
und Prozesse der Vereinigung mittels 
erhellender Beobachtungen, mal ko -
misch, mal beklemmend – womit er 
zweifellos Was ser auf die mühlen jener 
Fachvertreter lenkt, welche die Vereini-
gung in jüngerer Zeit als auslaufmodell 
einer „reputations- und einflusshierar-
chie“ charakterisiert haben, „die für die 
Bundesrepublik doch einmal so prägend 
war“ (Florian meinel). 

im Zentrum der Untersuchung stehen 
die Jahrestagungen. Bei diesen Plenarbe-
ratungen „waltet ein strenges ritual“ 
(Bernhard schlink). Bei Festlegung der 
tagungsthemen, die stets die entwicklung 
des Fachs spiegeln sollen, kommt dem aus 
drei Personen bestehenden Vorstand eine 
wichtige gatekeeper-Funktion zu. man 
hat sinn für Hierarchien, anciennität und 
reputationsunterschiede – auch wenn der 

samstagsausflug und das „damenpro-
gramm“ von der agenda verschwunden 
sind. stattdessen gibt es seit 2019 einen 
„ladies’ lunch“ vor sitzungsbeginn (in 
dem der autor „spuren von identitätspoli-
tik“ erkennt). 14,3 Prozent der mitglieder 
der staatsrechtslehrervereinigung sind 
Frau en, mit steigender tendenz – eine 
„signifikante Veränderung des Binnenkli-
mas der Vereinigung“, die als Pluralisie-
rungsgewinn verbucht wird. 

die Zeitläufte hätten den Charakter 
der tagung verändert, „hin zu einem 
stärker professionalisierten wissen-
schaftlichen austausch und weg von der 
Wissenschaft als einer solchen lebens-
form, die auch den lebenspartner und 
seine Bedürfnisse (mit-)prägt“. Wach-
sende methodische Offenheit, „auch für 
die rechtsvergleichung als europäische 
Zukunftswissenschaft“, fördere die Qua-
lität der tagungen und der nachfolgend 
veröffentlichten Beiträge. Und bei kaf-
feepausen und Flurgesprächen bleiben 
noch immer hinreichend „gruppenerhal-
tende“ kommunikationsräume für den 
„informellen informations- und moral-
klatsch in einer Vielzahl von einzelge-
sprächen über an- und abwesende, oft 
auch nur im dunst von Vermutungen 
und gerüchten“. 

schulze-Fielitz nimmt die kritik einer 
jüngeren staatsrechtslehrergeneration 
ernst, weil ihm der Fortbestand einer 
Fachgesellschaft wichtig ist, die aus sei-
ner sicht gerade durch anachronistisch 
anmutende eigenarten „offene wissen-
schaftliche diskurse in der Wissenschaft 
des öffentlichen rechts“ fördert, aber 
auch voraussetzt. in einem Punkt lehnt 
er reformen strikt ab: die diskussionen 
der staatsrechtslehrertagung sollen wei-
terhin unter ausschluss der allgemeinen 
öffentlichkeit stattfinden. schließlich 
habe man sich schon 1922 in Berlin be -
wusst „gegenläufig zum zeitgenössi-
schen örtlichen streben nach öffentlich-
keitsbezogener Wissenschaftspopulari-
sierung“ aufgestellt. genau aufgelistet 
werden unter anderem die Versuche von 
redakteuren und autoren dieser Zei-
tung, am wissenschaftlichen teil der ta -
gung teilzunehmen. mitunter waren sie 
aber auch als gäste eingeladen, so 1970 
in speyer Friedrich karl Fromme.

natürlich gibt es gute gründe für die 
Bewahrung eines abgeschlossenen, ver-
traulichen gesprächsraums, der offene 
wissenschaftliche diskussionen ermög-
licht. doch längst wird auch aus der 
staatsrechtslehrertagung eifrig getwit-
tert, und das auf der Bonner Jahresta-

gung 2018 aufgenommene gruppenfoto 
(das erste seit 1926) landete prompt im 
netz. die alltägliche debatte der staats-
rechtslehrer und staatsrechtslehrerin-
nen wird auf dem Verfassungsblog und 
in anderen digitalen medien ausgetra-
gen, der Qualität des wissenschaftlichen 
gesprächs scheint das nicht zu schaden.

im gegenteil: es erleichtert eine me -
thodische öffnung, wie sie der Freibur-
ger staatsrechtslehrer andreas Voßkuh-
le, bis 2020 Präsident des Bundesverfas-
sungsgerichts, soeben in einem ebenso 
unterhaltsamen wie lehrreichen ge -
spräch mit dem Journalisten und frühe-
ren Jurastudenten tilo Jung („Jung & 
naiv“) mit nachdruck eingefordert hat. 
mit diesem vierstündigen Plausch über 
den alltag in karlsruhe, institution und 
Verfahren, Verfassung und Politik, Habi-
tus und eigenen Werdegang hat Voßkuh-
le, auf augenhöhe und per du mit dem 
von vielen Politikern misstrauisch be -
äugten Youtube-interviewer, für die 
kom munikationskultur des öffentli-
chen rechts neue maßstäbe gesetzt. Wo 
man sonst allenfalls im „wissenschafts-
biographischen interview“ mit schülern 
und enkelschülern aus dem nähkäst-
chen plaudert, geht öffentlichkeit eben 
auch anders. aleXandra kemmerer

Der Herrenclub lädt heute auch Ladies zum Lunch
eigentlich zu schade zum einreißen: Helmuth schulze-Fielitz  lockert das innere gefüge der Vereinigung der deutschen staatsrechtslehrer

V or zweieinhalb Jahren wurde 
das archiv von Pius Xii., der 
von 1939 bis 1958 an der 
spitze der katholischen kir-
che stand, für die Forschung 

geöffnet. seither ist der münsteraner kir-
chenhistoriker Hubert Wolf mit seiner 
squadra vor Ort, um diesen nicht nur für 
die kirchengeschichte, sondern auch für 
die politische geschichte des Zweiten 
Weltkriegs bedeutenden dokumentenbe-
stand wissenschaftlich zu erschließen. es 
dürfte nicht zuletzt dem interesse der 
geldgeber des Projekts geschuldet sein, 
dass der autor noch vor einer systemati-
schen Quellenpublikation einzelne trou-
vaillen der öffentlichkeit präsentiert. so 
einzuordnen ist ein luzider artikel in der 
jüngsten ausgabe der „Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte“ (Bd. 70, Heft 4, 2022 / 
de gruyter) über die päpstliche Weih-
nachtsansprache des Jahres 1942, ein 
„schlüsseldokument“ (Wolf) für die re -
konstruktion der Haltung des Papstes. 

diese ansprache ist bis heute hoch 
umstritten: Während die apologeten des 
Pontifex sie als Beleg dafür nehmen, dass 
er zum Holocaust stellung bezogen habe, 
sehen seine ankläger in ihr vielmehr den 
Beweis, dass er nicht ross und reiter 
genannt und so letztlich ge schwiegen 
habe. der Vorwurf des schweigens geht 
auf den schriftsteller rolf Hochhuth 
zurück, der in seinem theaterstück „der 
stellvertreter“ (1963) den Papst beim dik-
tat dieser Weihnachtsansprache zeigt. 
Unterdessen wird er von einem jungen 
mitarbeiter gedrängt, deutlichere Worte 
zu finden. in der regieanweisung heißt es: 
„Worte, Worte, eine vollständig degene-
rierte sprache als klassisches mittel, zu 
reden, ohne etwas zu sagen.“ dieser deu-
tung schließt sich Wolf jetzt an, wenn er 
dem Papst ein „uneigentliches reden“ 
bescheinigt.

Für Wolf steht aber auch fest, dass 
Pius in der Weihnachtsansprache von 
1942 tatsächlich von einem genozid 
gesprochen, terminologisch jedoch „die 
Opfer nur sehr indirekt kenntlich ge -
macht“ hat. so ist die rede von „Hun-
derttausenden, die persönlich schuldlos 
bisweilen nur um ihrer Volkszugehörig-
keit (nazionalità) oder abstammung 
(stirpe) willen dem tode geweiht oder 
ei ner fortschreitenden Verelendung 
preis gegeben sind“. der Begriff Juden 
kommt nicht vor (diesen hat der Pacelli-
Papst während der kriegsjahre geflis-
sentlich vermieden), ebenso wenig wie 
das Wort rasse (razza), dessen Verwen-
dung wohl im Blick auf die rassenge-
setzgebung nahegelegen hätte. auch die 
täter werden nicht explizit beim namen 
genannt. die zitierte Wendung ist einge-
bettet in langatmige sozialethische er -
örterungen über die innere Ordnung der 
staaten als gegenbild zu den damals 
herrschenden Verhältnissen. 

als ghostwriter der ansprache 
nimmt Wolf den Jesuiten gustav gund-
lach an, der an der Päpstlichen Universi-
tät gregoriana lehrte und schon Pius Xi. 
zugearbeitet hatte. leider fehlt im Pri-
vatarchiv des sozialethikers der entwurf 
des textes, anders als die entwürfe aller 
anderen Weihnachtsansprachen des 
Pap stes. im Vatikanischen apostoli-
schen archiv findet sich statt der eigent-
lich zu erwartenden, mutmaßlich von 
Pius Xii. mit handschriftlichen Hinzufü-
gungen versehenen endfassung ledig-
lich die notiz, dass diese entnommen 
worden sei. diese beiden manuskripte 
würden einen rückschluss erlauben, ob 
Pacelli selbst den viel zitierten satz hin-
zugefügt hat. 

dass im Vatikan zentrale dokumente 
nicht auffindbar sind, scheint kein ein-
zelfall zu sein: man denkt unwillkürlich 
an den entwurf einer enzyklika, mit der 
Pius Xi. die rassengesetzgebung ver-
urteilen wollte. Bei seinem tod im Feb-
ruar 1939 verschwand der text von sei-
nem schreibtisch. Wolf muss resigniert 
feststellen: „damit bleibt der Weg ver-
schlossen, die entscheidenden Fragen 
zur radiomessaggio von 1942, insbeson-
dere die Frage, ob der besagte satz von 
Pius Xii. selbst stammt oder bereits in 

einladung zu einer interkonfessionellen 
Zusammenarbeit verstanden und erste 
anstalten in diese richtung unternom-
men. durch die ansprache des Jahres 
1942 sah er sich ausdrücklich bestätigt: 
„mir schien es seine sehr gewichtige und 
feierliche Äußerung zu sein, zugleich in 
einem sehr erhabenen ton. sehr klar 
wurden die sowohl moralischen wie spi-
rituellen grundlinien, nach denen eine 
echte Weltordnung konzipiert werden 
sollte, aufgezeigt. ich war wiederum 
erfreut, den päpstlichen aufruf an jene 
zu lesen, die nicht seinen glauben tei-
len, aber an gott glauben, bei jenem 
kreuzzug mitzutun. ich hoffe ernstlich, 
dass seine Worte Frucht bringen.“ eine 
kontaktaufnahme mit dem Papst und 
anderen kirchenführern scheiterte 
jedoch am einspruch des britischen 
außenministers. 

Wolf wirft schließlich die Frage auf, 
warum der Papst im schlüsselsatz seiner 
Weihnachtsansprache auch von den Ver-
folgten einer bestimmten „nationalität“ 
spricht. damit konnten nicht die Juden 
gemeint sein, die ja noch keinen eigenen 
staat besaßen, wohl aber die Polen, 
deren Bischöfe sich wiederholt bei ihm 
beschwert hatten, dass er nicht ver-
nehmlich genug die stimme für sie erhe-
be. Wolf konstatiert: „so befand sich 
Pius Xii. ende 1942 in einem dilemma, 
in das er sich selbst hineinmanövriert 
hatte. er konnte die Juden als Opfer des 
zweiten genozids nicht namentlich nen-
nen, weil er zwei Jahre lang die katholi-
schen Polen nicht als Opfer des ersten 
genozids beim namen genannt hatte. 
er konnte nun aber auch nicht nur die 
Polen nennen, ohne zugleich auf die 
Juden zu sprechen zu kommen.“ das er -
scheint schlüssig. die wohlabgewogenen 
Worte des Papstes zielten also in eine 
zweifache richtung, was bisher noch 
kei nem anderen Historiker aufgefallen 
zu sein scheint. der einblick in die 
Werkstatt des Historikers gewährt somit 
überraschende einsichten. man darf auf 
weitere gespannt sein. Jörg ernesti

der Vorlage stand, auf der Basis der ein-
schlägigen Originalquellen zu beant-
worten. die öffnung der vatikanischen 
archive hat sich in dieser Hinsicht als 
enttäuschung erwiesen.“ Unabhängig 
von der Frage der Urheberschaft hat sich 
Pius, der stets akribisch an texten feilte, 
diese Formulierung zu eigen gemacht. 
das ist es letztlich, was zählt.

im Blick auf die Unauffindbarkeit 
zweier wichtiger dokumente scheint es 
für den münsteraner Historiker umso 
bedeutsamer zu rekonstruieren, wann 
der Papst von der schoa erfahren und zu 
welchem Zeitpunkt er sich entschlossen 
hat, diese zu verurteilen. Unstrittig war 
bislang schon, dass er bereits im Verlauf 
des Jahres 1942 von den nationalsozia-
listischen gräueltaten im Osten europas 
kenntnis erlangt haben muss. Und auch 
die Frage, ob ein offener Protest den 
Verfolgten mehr nütze oder schade, 
beschäftigte ihn nachweislich. Bei Pius 
Xii. verstärkten sich zwei Faktoren ge -
genseitig: Zur geborenen Zurückhaltung 
des „diplomatenpapstes“ kam die sorge 
um die Wahrung der politischen Über-
parteilichkeit des Heiligen stuhls hinzu. 
dass er sich dem drängen der alliierten 
entzog und nicht öffentlich gegen die 
beginnende massenvernichtung der 

Juden protestierte, weil er „ende 1942 
insgeheim sogar immer noch auf einen 
sieg der Wehrmacht gegen die Udssr“ 
hoffte, ist allerdings eine spekulation 
von Wolf. 

Pius Xii. war darauf bedacht, den Pfad 
einer strikten neutralität durch explizite 
Verurteilungen einer der kriegsparteien 
nicht zu verlassen, um damit als mögli-
cher Friedensvermittler im spiel zu blei-
ben. das setzte moral leadership voraus, 
wie ihm durchaus bewusst war. Wolf 
erinnert an die schlechten erfahrungen 
Pacellis im Zusammenhang mit der Frie-
densnote Benedikts XV. von 1917, an 
deren Vorbereitung er selbst beteiligt ge -
wesen war. dass der Heilige stuhl 1918 
von den Friedensverhandlungen von 
Versailles ausgeschlossen wurde, lag 
aber nicht allein an der negativen reso-
nanz auf diese note. die ausschaltung 
des Heiligen stuhls als Friedensvermitt-
ler war bereits im londoner Vertrag vom 
april 1915 auf drängen italiens, ja, als 
conditio sine qua non für einen kriegs-
eintritt des landes beschlossen worden.

aufschlussreich wäre es in diesem 
Zusammenhang sicher, die neutralitäts-
konzeption von Pius Xii. näher zu be -
leuchten. Ob sich dazu etwas in den 
archivbeständen findet? durch die la -

teranverträge von 1929 war der Heilige 
stuhl zu politischer neutralität ver-
pflichtet. aber warum rekurrierte der 
Pontifex nicht auf die ältere tradition 
der Überparteilichkeit des Papstes, der 
als Vater aller Christen für keine seite 
Partei ergreifen darf? Wie zahlreiche 
historische Beispiele zeigen, schloss die-
se Überparteilichkeit nicht aus, offen-
kundiges Unrecht zu verurteilen. Wolf 
verwendet die beiden Begriffe weitge-
hend synonym, hier würde man sich 
aber weitere differenzierung wünschen. 

Pius selbst glaubte, „er habe die Ver-
folgung der Juden verdammt“. an den 
Berliner Bischof konrad graf von Prey-
sing schrieb er: „Zu dem, was im deut-
schen machtraum zurzeit gegen die 
nichtarier vor sich geht, haben wir in 
unserer Weihnachtsbotschaft ein Wort 
gesagt. es ist kurz, wurde aber gut ver-
standen.“ das war wohl eher Wunsch-
denken als realität. goebbels und mus-
solini spotteten über die ansammlung 
von „gemeinplätzen“. andere stimmen 
fielen günstiger aus.

ergänzend ließe sich hinweisen auf 
den anglikanischen Bischof george Bell, 
die führende Persönlichkeit der ökume-
nischen Bewegung. Bell hatte schon die 
Weihnachtsansprache des Vorjahres als 

Wappnen wir uns mit gleichmut, eine kleine enttäuschung naht: Hubert 
Wolf hat im päpstlichen archiv nicht viel neues zur Weihnachtsansprache 
des Jahres 1942 gefunden – wohl aber im text der umstrittenen Botschaft.

Es galt das
gesprochene Wort

Nach Ansicht seiner Kritiker war seine Methode der moralischen Urteilsbildung ein Äquivalent des Zwei-Finger-Suchsystems: Für Pressefotografen setzte sich Pius XII. als 
Autor in Szene. Gemessen an seinem eigenen Ideal gründlicher Textarbeit, findet man von mancher Rede im Archiv erstaunlich wenige Durchschläge. Foto dpa

© Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Alle Rechte vorbehalten. Zur Verfügung gestellt vom

Dieses Dokument ist lizenziert für Universität Augsburg, u327605j.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).  Download vom 05.10.2022 07:45 von www.faz-biblionet.de.


